
Der offentlich-rechtliche Status der Kirche
un die Garantiefunktion des Landeskirchenamts

Von Hans Peter Muus

Als 1m Jahre 1957 der Vertrag zwischen dem and Schleswig-
Holstein un den evangelıschen Landeskirchen in Schleswig-Hol-
stein geschlossen wurde, bahnte sıch mıt dem voraufgegangenen
Niıedersächsischen Kırchenvertrag VO  - 1955 eiıne Entwicklung d
die das Verhältnis VO  e} Staat un Kirche auf der Grundlage eıner
„betont partnerschaftlichen Gleichordnung beider“ NECUu geordnet
sehen wollte. Das errain für diesen staatskiırchenrecht-
lıchen Stil War vorbereiıtet. Rudolf Smend hatte 1MmM Jahre 1951 mıt
seiner Untersuchung des Verhältnisses VO  e} „Staat un Kırche nach
dem Bonner Grundgesetz“ ? den Begriff des „Offentlichkeits-
anspruchs der Kırche“ gepragt un das Interesse der Rechtswissen-
schaft für Auseinandersetzungen zwischen Staat un Kıirche ZC-
eckt mıt der Folge, dafß die Kirchenartikel der W e eimarer Reichs-
verfassung, die wıe Rudolf Smend c5 ausdrückte? als „Ver-
legenheıtsergebnisse verfassunggebender Parlamentsarbeit“
Art 140 des Grundgesetzes aufgenommen wurden, einen Bedeu-
tungswandel erfuhren. Werner Weber umri(% 1mM Jahre 1954 in
seiner Darstellung der „Gegenwartslage des Staatskirchenrechts“
den Status der Kirchen dahın, da{fß S1e „Gilied unserer vielschich-
tiıgen offentlich-rechtlichen Gesamtordnung, und ZWAAarTr tragendes
un wirkendes Glied darın“ selen. „Kraft der Verbindung ihres
theologisch-kirchlichen OÖffentlichkeitsanspruchs mıiıt dem Status
öffentlich-rechtlicher Institutionen hohen Ranges sınd S1E in VeECI-
antwortlicher Gliedschaft 1n das polıtische Gemeinwesen einbezo-
gen Auf dıeser, 1n dem staatskirchenrechtlichen Schritttum jener

Werner Weber „Die deutschen Konkordate un! Kirchenverträge der Gegen-
wart”, 1962,

» EeV. l! 4 ff
aa O,
VVDStRL (11) 1954, 175
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Jahre übereinstimmenden konzıpilerten Grundlage ist das Zustan-
dekommen des Schleswig-Holsteinischen Kirchenvertrages VO  —

1957 sehen un würdıgen.
In den zehn Jahren, dıe seıt dem Abschlufß dieses Vertrages 1Ns

and sind, hat sıch dem partnerschaftliıchen Verhält-
nNn1sS zwischen and und Landeskiırchen, 1m Verkehr untier den Be-
hörden, nıchts geändert. Meinungsverschiedenheiten ber die Aus-
legung dieses Vertrages, dıe nach Art 28 „ auf freundschaftliche
Weise“ beseitigt werden sollen, hat CS bisher zwıschen den Ları
deskirchen un der Landesregierung nıcht gegeben. Das zahe, weiıl
auf rechtliche Schwierigkeıiten stoßende Bemühen der Landes-
kirchen, den iın Art des Vertrages verankerten Grundsatz, dafß
der kirchliche Dienst oöffentlicher Dienst ist, ıIn allen Bereichen des
ırchlichen Dienstrechts durchzusetzen, deutet auf Rechtsprobleme
hın, die prinziplellerer Natur sind, als daß S1e in einem freund-
schaftliıchen Gedankenaustausch auf Landesebene beseıitigt werden
könnten.

War 1ın den fünfziger Jahren das staatskirchenrechtliche
Schrifttum, das dıe Kirchenvertrage vorzubereıten half, droht
VO  - derselben Seite, seıit einıgen Jahren aufgebaut, eın gezlelter
Angriff auf dıe WONNCNC Position der Verfaßten Kirche, wobe1l

Vertreter der partnerschaftlichen Koordinationstheorie VOI-

sıchtig VO iıhren früheren Ansichten abrücken®
Eıner der ersten Kritiker des nach 1951 FEWONNCNCH Verständ-

nısSses VO Offentlichkeitsauftrag der Kirchen, Alfred Voigt, hat
1n seinem Kurz-Lehrbuch® darauf hingewiılesen, da{fß „durch jenen
edeutsamen Satz in Art 137 Abs WRV VO  ; den Kırchen als
Körperschaften des öffentlichen Rechts“ diese ZWAar Bevorzugungen
genießen, aber doch Eingriffen staatlicher Stellen unterlıegen, weıl
eben die Kıirchen Körperschaften des offentlichen Rechts sınd un
deshalb die Befugnisse des Staates sıch ıhnen gegenüber nıcht nach
Privatrecht, sondern nach öffentlich-rechtlichen (Grrundsatzen rich-
ten, be] denen allerdings „dıe besondere Natur der Kirchen“
berücksichtigen se1ın wurde. Voigt warn davor, „dıe einmal (nach
1945 eingetretene Schwäche und den Vertall des Staates n._
ber den verhältnismäßig intakten Kirchen ZUT Grundlage eines

Systems” machen. Die Lage könne sich ebensogut eınes
Tages umkehren. Die bisherigen gesetzlichen Grundlagen wurden
sıch als unentbehrlich erweısen, dıe Staatsbelange wahren,
WeNnNn be1 den Kirchen finanzielle Fehloperatipnen offenbar werden

Vgl VOT allem Konrad Hesse: „Freıe Kirche 1mM demokratischen Gemein-
wesen“, 1n EeV. 11 (1965) 377 f
Alfred Voigt „Kirchenrecht“, Luchterhand- Verlag, 1961, 2925
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wurden oder eın 9 rigoristisches Schwäarmertum sıch breit-
machen sollte”

Es ann 127r nıcht der ÖOrt se1n, eine systematische Übersicht des
NnNECUETEN staatskirchenrechtlichen Schrifttums geben, schon Sar
nıcht eine Auseinandersetzung mıiıt ıhm auch NUur andeutungsweılse

versuchen. Verwılesen SEe1 auf dıe ausführlichen Darstellungen
jJüngerer Wissenschaftler, WI1e (Gerhard Scheffler un ermann
Weber, dıe das Verhältnis VO  } Kırche un:! Staat kritisch durch-
euchten Die Arbeit VO  $ ermann W eber hat Helmut Quaritsch
unter der Überschrift „Zurück ZUr juristischen Methode 1mM Staats-
kirchenrecht“ sehr pOsSıt1Vv besprochen 1n der erkennbaren Absicht,
das von ermann Weber herausgearbeitete Verständnis des
Art., 137 Abs WRV, das auf eine Verneinung des Offentlich-
Rechtlichen 1mM Gesamtstatus der Kirchen hinausläuft, einer breite-
ren Leserschaft zugänglich machen. Nicht überhören sind
Bedenken, dıe eine Bevorzugung der Kirchen VOIN Grund-
recht der Glaubens-, (GGewissens- un Bekenntnisfreiheit her g_
außert werden. In geschickter Anspielung auf die theologischen
Auseinandersetzungen, die heute die evangelischen Kirchen-
gemeinden beunruhigen, appellıert Obermayer?® dıie KEinsicht
der „großen Kirchen“, auf iıhren privilegierten Status verzich-
ten, „dä 1in iıhren eigenen Reihen mıiıt etztem Ernst das richtige
Bekenntnis wird, da die Bekenntnisunterschiede inner-
halb eiıner Kirche zuweılen größer erscheinen als der dogmatische
Abstand einer anderen Kirche, da manche 1M Schofß der
Kirche vertretenen Lehrmeinungen VO  - Gliedern der gleichen
Kırche als nichtchristlich zurückgewiesen werden“

solche Forderungen, W1€e sS1e 1n der NEeEUETITCN staatskirchen-
rechtlichen Literatur vertreten werden !®, die eindeutig auf eine
Neubestimmung des Verhältnisses VO  — Staat un Kirche abzıelen,
die als Endlösung anvısıeren, die Kirchenartikel 1mM BG'  G3
eıner Revision unterziehen 11 mMUu: der Zukunft überlassen WEeI-
den Es fehlt gegenüber diesen Entwiıcklungstendenzen nıicht
warnenden Stimmen. Neben Ulrich Scheuner !? hat sıch besonders

Gerhard Scheffler 1€ Stellung der 1r 1m Staat. Nach Art. 140 in
Verbindung mıiıt Art 137 WRY-. Hamburg 1964
Hermann er 1e€ Religionsgemeinschaften als Körperschaften des
öffentlichen 1 System des Grundgesetzes”, 1ın Schriften ZU öffent-
lichen Recht, 32, Berlin 1965
NIW 1967, 764 ff
Klaus Obermayer: „Staatskirchenrecht 1mM Wandel“, DOV 1967, Off
„Staa und 1r 1n der Bundesrepublik”, Staatskirchenrechtliche Aufsätze
0— Dokumentation ZU öffentlichen Recht, Verlag Gehlen, 1967

11 Vgl Einleitung den „Staatskirchenrechtlichen Aufsätzen 10957 ”
N! cheuner „Neuorientierungen 1m erhältnis vVon 1r Uun: Staat”,
1n Luth Monatsheite, eft O, 1967, 9792 {f
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Siegfried Grundmann 1n seinen etzten Arbeiten diesen Forderun-
SCH entgegengestellt. In einer ausgewogßgeNCNH Stellungnahme
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den Kirchen-
steuerurteilen VO Dezember 1965 hat mıt Nachdruck VOT einer
„weitgehend ahistorischen Betrachtungsweise“ gegenüber einem
„So sehr geschichtlich gewachsenen Rechtsgebiet WwW1e dem Staats-
kirchenrecht“ gewarnt?®, In eıner Auseinandersetzung, vornehm-
lıch miıt Konrad Hesse1*, 1n der Festschrift ermann Kunst 15 hat
Grundmann dem Verlangen, die Kırchen de lege erenda ın einen
privatrechtlichen Status drangen, die Hybris der „Prädominanz
des Staates als Hüter der Freiheitsrechte relig10ser der arelig10ser
Minderheiten gegenüber einer angeblichen Vergewaltigung durch
die Kirchen“ entgegengestellt un die Kırchen ZUrTr. Wachsamkeıit
gegenüber einer Rückentwicklung Gauf das Gebiet einer intra-
MUrancen, einseıt1ıg jenseitsbezogenen, 1mM alscher Weise spırıtua-
lısıerten Predigt” aufgerufen.

In der sıch anbahnenden schärferen Auseinandersetzung die
Behauptung des ECWONNCNCH Status der Kirche wird CS eın wesent-
lıches Argument se1n, fundiert darauf hinweisen können, dafß
die Kirchen traditionell einen qualifizierten Stand eınes öffentlich-
rechtlichen, hoheitlichen, VO  - sachkundigen Beamten verantwor-
tungsvoll gepflegten Rechtslebens haben

Darum gilt c5sS VOT allem, diesen qualifizierten Status ın der tag-
liıchen Arbeit ständig unter Beweis stellen. Die Funktion, die
dem Kieler Landeskirchenamt auf ministerijeller Ebene zukommt.,
se1 uUrz umrissen:

Der Verkehr zwischen der Landesregierung un den Landes-
kirchen 1n Schleswig-Holstein vollzıeht siıch ırchlicherseits auf der
Ebene der Verwaltungsbehörden, wobei dem Landeskirchenamt
1e]1 insofern eine besondere Bedeutung zukommt, als diese Kır-
chenbehörde als Geschäftsstelle ZUT einheitlichen Vertretung der
Anlıegen der evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein
gegenüber dem and Schleswig-Holstein handelt1® Diese Ver-
einbarung hat iıhren staatskirchenrechtlichen Bezug ın Art Abs
des schleswig-holsteinischen Kirchenvertrages VO  $ 957 ber nıcht
erst dadurch hat das Landeskirchenamt se1ıne Qualifikation als
offentliche Behörde Nach behördlicher Tradition sınd

diegfried Grundmann 1€ Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
1n Kirchensteuersachen un das Staatskirchenrecht“, ıIn 1967, 193 ff
Vgl Anm
rundmann „Laizistische Tendenzen 1m deutschen Staatskirchenrecht 1ın
1r un: Staat Festschrift für Hermann Kunst”, Berlin 1967, 126 ff
Vereinbarung er die Errichtung einer gemeınsamen Geschäftsstelle derevangelischen Landeskirchen 1ın Schleswig-Holstein VOoO Oktober 1961
KGVOBL 1962,
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die Kirchenbehörden auch das Kieler Landeskirchenamt als
offentliche Behörde 1mM Sınne des staatlıchen Rechts anerkannt?!?.
Das Landeskirchenamt fafßt gemälßs Art 113 Abs Rechtsordnung
seine Beschlüsse in wichtigen Angelegenheıten kollegial, 6S stellt
sıch als eine mıt ITheologen un: Juristen zusammengesetzte Kol-
leg1albehörde dar.; WwW1€e durchweg alle höheren Verwaltungsbehör-
den der Landeskirchen. Der Präsident un die hauptamtliıchen
Mitglieder des Landeskirchenamts sınd auf Lebenszeıit ernannte
Kırchenbeamte, S1e bilden die absolute Mehrheit 1m Kollegium,
dem die auf eıt ernannten „nebenamtlıchen Miıtglieder“, 1n der
Regel Geistliche, 1in den sogenannten „ Vollsitzungen” hinzutreten.
Nur ein personell festgefügtes remium dıe hauptamtlichen
Mitglieder des Landeskirchenamts mussen nach Art Abs
des schleswig-holsteinischen Kirchenvertrages estimmte person-
ıche Voraussetzungen erfüllen, ihre ersonalıen sind uberdies dem
and mıtzuteılen (Art Abs 3) ann eıine ernstzunehmende
Pflege des irchlichen echtslebens garantıeren.

Welche Probleme siıch auch immer zwıschen Staat un: Kirche
auftun, dafß diese sachgemäls, den Grundregeln des oötffent-
lıchen Rechts entsprechend gelöst werden, ist eine Grundvoraus-
setzung für eın parıtatrısches Zusammenwirken. (sanz wesentlich
iıst hiermit die Rolle der iırchlichen Autfsichtsbehörde umrıiıssen.
Die ihr verfassungsmalsıg zugewlesenen Genehmigungsvorbehalte
für 1n das „Offentliche“ hineinwirkende Verwaltungsakte nach-
geordneter kirchlicher Körperschaften machen das deutlıch. AAr
treffend hat Knüllig !$ darauf hingewilesen, dafß die Kırche be1-
spielsweise auf Verfügungsbeschränkungen gegenüber nachgeord-
neten irchlichen Körperschaften schon deshalb nıcht verzıchten
könnte, „weıl bei gewıssen Materien die Beschränkungen auch eine
Sicherheit für das wirtschaftliche Gefüge des Staates darstellen“.
Es ließen sıch Beispiele anführen, Staat un: Kirche 1ın
gemeınsamer Verantwortung für dıe öffentliche Ordnung han-
deln haben Dem Staat ist CS möglıch, einzelne Belange des offent-
lichen Lebens der Kirche überlassen, weiß doch die kirch-
iıche KRechtsetzungsgewalt das für alle geltende Gesetz gebun-
den (Art 137 I1 WRV)

Deutlich wırd 1€Ss einem für schleswig-holsteinische Ver-
hältnisse typischen Beispiel: Das Friedhofswesen ist alı altersher
bei den Kırchengemeinden aufgehoben. Daran hat auch die jJung-
ste Entwicklung nıchts andern vermocht; dıe Eınreihung der

Vgl Ruppel: Art „Kirchenbehörden“, 1n RGG Aufl., Sp 1412
Werner Knüllig: „Kırchliche Genehmigungsvorbehalte und Veräußerungs-
verbote, 1n eV. 1 135
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Friedhöfe In die oöffentlichen Sachen einerseıts, eiıne neuerdıings
resignierende theologische Dıiıstanz gegenüber dem VO Christen-
tum her gepragten Erscheinungsbild eınes irchlichen Friedhofes
andererseıts !?. Die Einordnung der Friedhoöfe in die öffentlichen
Sachen, diıe Zuordnung ZUuU Verwaltungsvermoögen, das für
einen JT räger eiıner öffentlichen Aufgabe unentbehrlich ist  9 hat
öffentlich-rechtliche Konsequenzen *. Wenn das and Schleswig-
Holstein den 1m Geltungsbereich des Kırchenvertrages VO  —_ 1957
lıegenden Kirchengemeinden das echt zuerkennt, euUC Friedhöfe
anzulegen (Art Abs 2 ann ıst diese Deklaration nıcht NUur

eine Bestatigung des öffentlichen Körperschaftscharakters der Kır-
chengemeinden, sondern auch eine Bestatigung der geschichtlich
unangefochten gewachsenen Tatsache, daß die Verfaßte Kirche ın
der Lage ıst, öffentliche Aufgaben besorgen. Das in dıiıesem
speziellen Rechtsbereich wichtige Instrument, das den Friedhofs-
trager, den Anstaltsherren, mıiıt dem Friedhofsbenutzer verbindet,
das beider Rechtsbeziehungen regelt, die Anstaltssatzung (die
Friedhofsordnung), bedarf be1 eiınem kirchlichen Friedhof der
Genehmigung durch das Landeskirchenamt, bevor s1e rechtsver-
biındlıch wırd Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Satzung
ist eıne Garantıe für die Funktionsfähigkeıit der OÖrdnung. Ebenso

sehen ıst das Verfahren bei der Anlegung eınes Friedhotes.
Entschliefßt sıch eıne Kirchengemeinde miıt Genehmigung der Kır-
chenaufsichtsbehörde, einen Friedhof anzulegen, ann ist mıt Vor-
lıegen der aufsichtlichen Genehmigung auch entschieden, dafß
wesentliche in das öffentliche Gefüge eingreifende Fragen, w1e dıe
Prüfung des Bedürfnisses un die Berücksichtigung hygienischer
Fragen, pOS1it1V geklart worden sınd

ıcht deutlich wiıird gerade auch ın der Behandlung
staatskirchenrechtlicher Fragen dıe Tatsache berücksichtigt, dafß dıe
bedeutendsten Baudenkmale 1mM Eigentum der Kirchengemeinden
stehen, deren Erhaltung der Staat selhbstverständlich eın kultu-
relles Interesse haben muß Wenn be1 der Umgestaltung der Kir-
chengebäude dıe kirchlichen Behoörden LUr auf „das Benehmen“
der staatlıchen Denkmalpflege angewlesen sınd (Art des Kır-
chenvertrages Schleswig-Holstein), bezeugt das den staatlichen
Respekt VOT der sacrae-Eigenschaft” der Kirchengebäude, die
der Staat nıcht antasten darf, deren widmungsrechtliches Geschick
allein dıe priviılegierten Kirchen bestimmen, da NUur ıhnen alleın

Satzınger: „Der Friedhof in theologischer Sicht“, .Veröf fentlichung Nr der
Ev. ademie 1in Hessen un Nassau.

20 Zu diesem Problemkreis vgl auch Winfried Jung: „Staat un!: Kirche 1m
kirchlichen Friedhofswesen  “  9 Gott. Jur Diss., 1966
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herkömmlich 165 SacTrae zuerkannt werden 21 Die Pflege der rTes
SaCcCTa4ae gehört den vornehmsten Pflichten der Verftfaßten Kirche2

Die kirchliche Autfsichtsbehörde bedart VOT allem innerkirchlich
einer gesicherten verfassungsrechtlichen Stellung, iıhre (saran-
tiefunktion 1Mm Bereich des offentlichen Lebens voll wahrnehmen

können. Nach der „Rechtsordnung der Ev.-Luth. Landeskirche
Schleswig-Holsteins“ VO Maij 1958 ıst die Position des Landes-
kirchenamts indessen nıcht fundiert, dafß S1e eiıne echte „Aufsicht
ber die Verwaltung der Kırchengemeinden, Kırchengemeinde-
verbände un: Propsteien . (Art 110 bs. 1 Rechtsordnung)
gewaährleıisten könnte. Die Unsicherheit bricht auf der Frage
nach dem Umfang des Kınspruchsrechts Beschlüsse des Lan-
deskirchenamts. Nach Art 113 Abs Rechtsordnung steht jedem
Bischof und dem Präsidenten des Landeskirchenamts der Einspruch
L WEnN ihnen eın Beschlufß bedenklich erscheint. ber den 1N-
spruch entscheidet dıe Kirchenleitung. Eıs wiırd die Auffassung VOCI-
treten, dafß dieses Einspruchsrecht hinsichtlich se1ines Umfangeskeiner Beschränkung unterlıege.

Abgesehen Von der Frage, ob sıch eıne solche Betrachtungsweise1mM System der Verfassung halten lälst, verkennt S1C dıe Grarantie-
funktion des Landeskirchenamts nach außen. Sie übersieht, da{ß die
Kırchenleitung, die VO  — ihrer VOoO  - der Verfassung gewollten Zu-
sammensetizung her als synodales Organ der Landeskirche aAaNnSC-
sprochen werden muß, aum 1n der Lage ist, die kollegial gefalßtenBeschlüsse des Landeskirchenamts auf ıhren sachlichen Gehalt hir

überprüfen. Von den acht synodalen Mitgliedern der Kirchen-
leitung sınd re1 Theologen. Diese stehen ZWAAarTr 1mM geistlıchen Amt
der Landeskirche, sınd ihr beruflich verbunden, aber der ihnen ZUrLE

Verfügung stehende Erfahrungsreichtum rsetzt bei weıtem nıicht
Rechtskenntnisse, dıe 1n der Regel eiıne Bewältigung der dem Kın-
spruch zugrunde lıegenden Fragen voraussetzen Mag unter den
fünf „Nichttheologen“, die als Synodale ın die Kırchenleitung
gewahlt worden sınd, immer der eine oder andere Volljurist se1n,
der CS gelernt hat, rechtliche Zusammenhänge erkennen un
auch miıt entlegenen Bestimmungen umzugehen, dıe Frage ist 1N-
dessen, ob sıch jeder Sitzung der Kirchenleitung VO  ; seiınen
beruflichen Verpllichtungen lösen ann Das ist überhaupt das
Dilemma der Kıirchenleitung, dafß S1e für ihre Arbeıt häufig auf
dıe Stellvertreter der synodalen Mitglieder zurückgreifen mußlß,

rnst Forsthoff „FCS sacrae“, AOR 31/1940, 211
AA  A Zur „ICS sacrae ” -Frage vgl weıter: Muus: „Kirchengut und öffentliche

weiısen.
en  ® 1iN: eV. 11 (1965) 125 He miıt weıteren Literaturnach-
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beschlußfähig arbeiten können. Ist 1Ur die für die Beschlufß-
fähigkeıt des Gremiums erforderliche Personenzahl vorhanden,
ist, wWwWenn auch überwiegend mıit Stellvertretern besetzt, die Kır-
chenleitung formal handlungsfähig un leg1itimıert, ber den
s1e herangetragenen Einspruch behinden. Hier wiıird deutlich,
daß eın uneingeschränktes Einspruchsrecht, das ber Ermessens-
entscheidungen, ja ber innerkirchliche Angelegenheiten
hinausreichen soll, also auch Entscheidungen mıt Außenwirkung
umfaßt, nıcht die Qualıitat hoheitlichen Rechtslebens, W1e€e sS1e VO  —

priviılegierten JIragern des öffentlichen Lebens 1mM Sınne des
Art 137 Abs 5WRV erwartet werden, garantıert. De lege erenda
ist eine Regelung 1Ns Auge fassen, W1e€e S1e etwa 1n der Ver-
fassung der Evangelisch-Lutherischen Kırche Hannovers VOoO

11. Februar 1965 KABL 5. 65) enthalten ist Nach Art. 96 der
hannoverschen Kirchenverfassung stehen, ahnlich WwW1e 1n Art 113
der Rechtsordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Hol-
ste1ns, dem Landesbischof un dem Landeskirchenamtspräsidenten
das Beanstandungsrecht Kollegialbeschlüsse des Landes-
kirchenamts Die Beanstandung muf ausgesprochen werden,
bevor der beanstandende Beschlufß ausgeführt ist, spatestens
bis ZU Ablauf VO  - Zzwel W ochen Jedoch bleibt die Sache mıt der
Beanstandung eım Landeskirchenamt. Das Kolleg1um hat sıch
mıiıt der Angelegenheıt noch einmal beschälftigen. „Der Beschlufß
wırd wirksam, WenNnn mıiıt Mehrheit aller ordentlichen Mitglieder
in einer Sıtzung wiederholt wird, dıe frühestens nachsten Tage
stattfinden darf.“ Diese Regelung halt staatskirchenrechtlicher
Kritik stand, weiıl S1e die Garantıiefunktion der landeskirchlichen
Aufsichtsbehörde stutzt


